
Kostenrecht

1. Eine nach § 623 Abs. 2 ZPO abgetrennte Folgesache ist
ein selbstständiges Verfahren; der beigeordnete Rechts-
anwalt erhält hierfür eine Vergütung aus der Staatskasse,
auf die die vor Abtrennung entstandenen Gebühren mit der
Differenz zwischen den Gebühren nach dem Gesamtstreit-
wert und den Gebühren ohne die abgetrennte Folgesache
anzurechnen sind (OLG Köln FamRZ 2007, 647 m. Anm.
Kogel).

2. Zur Erstattungsfähigkeit derMehrkosten durch Einschal-
tung eines auswärtigen Rechtsanwalts vgl. BGH FamRZ
2007, 718.

3. Eine Terminsgebühr entsteht bereits, wenn bei komple-
xen Sachverhalten Rahmenbedingungen für eine mög-
liche Einigung abgeklärt oder unterschiedliche Ansichten
über die Erledigung von Parallelfällen ausgetauscht wer-
den (BGH FamRZ 2007, 812).
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Sieben Jahre nach der Erstauflage ist die zweite Auflage des
Werkes erschienen – und kaum ein Stein ist auf dem anderen
geblieben. Hatte die erste Auflage noch 424 Seiten, so erreicht
die zweite bereits 540 Seiten. Schon das ist ein Beleg dafür,
welch stürmische Entwicklung das behandelte Rechtsgebiet
genommen hat. Hinzuweisen ist insofern besonders auf die
Europäisierung des Internationalen Familienrechts (Stichwor-
te: EuGVVO, EheVO, EuVTVO). Durch diese Rechtsakte hat
das Internationale Familienrecht eine ganz neue Dimension
gewonnen. Hinzu kamen der Beitritt zu bzw. die Ratifikation
von verschiedenen Haager Abkommen und wesentliche Ent-
wicklungen im materiellen Recht, die 1999 noch gar nicht
abzusehen waren, wie die Einführung der Lebenspartner-
schaft in Deutschland und anderen Staaten sowie deren weit-
reichende Angleichung an die Ehe oder sogar die Zulassung
von Ehen von Partnern gleichen Geschlechts.
Andrae hat den Aufbau der ersten Auflage beibehalten, soweit
das angesichts der vielen inhaltlichen Änderungen ging. Die
Grundstruktur folgt dabei zunächst dem Schicksal einer Be-
ziehung: Eheschließung, Ehewirkungen, Scheidung. Danach
geht es um die Eltern-Kind-Beziehung (Abstammung, elterli-
che Verantwortung, Adoption). Ein weiterer Abschnitt befasst
sich allgemein mit dem in der Praxis besonders wichtigen
Gebiet des Unterhalts. Hier wird auch ausführlich auf die
neuen Regelungen der EuVTVO eingegangen, welche bei
ausländischem Vermögen oder Einkommen des Unterhalts-
pflichtigen auch bei sonst innerdeutschen Vorgängen von

großem Interesse sind. Den Abschluss des Werkes bilden
Abschnitte über das Verlöbnis, die nichtehelichen Lebens-
gemeinschaften und die Lebenspartnerschaften und verwand-
ten Erscheinungen. Dieser Aufbau ist für jeden Anwender
leicht nachvollziehbar und erleichtert die Orientierung im
Werk.
Hilfreich für den Benutzer ist auch, dass die einzelnen Ab-
schnitte jeweils parallel aufgebaut sind, soweit das möglich
ist. Wo nötig, erfolgt zunächst eine Übersicht über die für das
Sachgebiet einschlägigen Rechtsquellen, dann die Erörterung
der Zuständigkeit und dann die Darstellung und Diskussion
der Regelungen des Internationalen Privatrechts. Das verein-
facht die Orientierung sehr. Die Darstellung selbst ist gut
verständlich und praxisnah geschrieben. Viele Fallbeispiele
erleichtern das Verständnis. Auf Streitfragen wird zwar meist
knapp, aber für ein Praxiswerk in ausreichendem Umfang
eingegangen. Die Auswertung von Literatur und Rechtspre-
chung ist umfassend und berücksichtigt den neuesten Stand.
In einem ausführlichen Literaturverzeichnis können selbst die
Aufsätze mit genauer Bibliographie aufgefunden werden. Das
ist bei Praxiswerken heute leider nicht mehr die Regel. Der
einzige kleine Kritikpunkt: Eine Liste der Fallbeispiele hätte
den Zugriff auf diese noch weiter erleichtert. Aber einige
Wünsche müssen ja auch für die dritte Auflage bleiben.
Mit dem Werk von Andrae hat nicht nur der Praktiker,
sondern auch jeder, der sich wissenschaftlich mit dem Interna-
tionalen Familienrecht befasst, eine solide Arbeitsgrundlage
für nahezu jedes Problem dieses Rechtsgebiets. Es kann
uneingeschränkt empfohlen werden.

Dr. Rainer Kemper, Münster
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